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Sehr geehrte Mandanten,

der Fiskus ist gerne sehr formalistisch, wenn es darum geht, Steuer-

mehreinnahmen zu generieren oder - wie im vorliegenden Fall - Kin-

dergeld schlicht nicht mehr auszahlen zu müssen.

Insgesamt ist die Frage der Zahlung von Kindergeld bei volljährigen

Kindern in Berufsausbildung streitbefangen. So wird Kindergeld nur

gezahlt, wenn das Kind nach Abschluss einer erstmaligen Berufsausbil-

dung oder eines Erststudiums keiner Erwerbstätigkeit nachgeht. Ein-

zige Ausnahmen dabei: Eine Erwerbstätigkeit mit bis zu 20 Stunden

regelmäßiger wöchentlicher Arbeitszeit, ein Ausbildungsdienstverhält-

nis oder ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis sind unschädlich.

In der Praxis ist Streit darüber ausgebrochen, wann bei mehreren Aus-

bildungsabschnitten noch eine einheitliche Erstausbildung gegeben

ist und wann der nächste Ausbildungsabschnitt schon als kindergeld-

schädliche Zweitausbildung gewertet werden muss. Hierzu hat das FG

Münster mit Urteil vom 22.1.2019 (Az: 12 K 3654/17 Kg) entschie-

den, dass das nach Abschluss eines Bachelor-Studiums aufgenommene

Masterstudium einen Teil der Erstausbildung darstellen kann.

Dabei wiesen die Richter die Familienkasse auch in punkto übertrie-

bener Formalismus in ihre Schranken. So heißt es: Ein Bachelor- und

ein anschließendes Masterstudium stellen dann eine einheitliche Erst-

ausbildung dar, wenn die beabsichtigte Aufnahme des Masterstudiums

nicht unmittelbar nach dem Bachelorabschluss bei der Familienkasse

angezeigt wurde. Der Zeitpunkt, zu dem der Familienkasse ein Sach-

verhalt unterbreitet wird, kann nur als Indiz gewertet werden. Am Ende

entscheiden daher immer noch Fakten.

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Ralf Eisenmenger, Gabriele Henke
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Die Informationen in diesem Mandantenbrief wurden sorgfältig ausge-
wählt und zusammengestellt. Doch beachten Sie bitte, dass dieser Ser-
vice weder eine Beratung ersetzt, noch einen Beratervertrag darstellt.
Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir keine Gewährleistung
für die Richtigkeit oder Aktualität der hier wiedergegebenen Informatio-
nen übernehmen. Bei einem Rechts- oder Steuerproblem vereinbaren Sie
deshalb einen Termin in unserer Kanzlei. Nur hier erhalten Sie eine ver-
bindliche Beratung, die auf Ihr persönliches Problem bezogen ist.
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Alle 
Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

10.07.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 15.07. für den Eingang der 

Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks 

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der Ge-

meinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszu-

schläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem 

Fälligkeitstag vorliegen

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge Juli 2019

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spä-

testens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Juli 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 29.07.2019.

Am 31.7.2019 endet zudem die Abgabefrist für Einkommensteuerer-

klärung, Umsatzsteuererklärung und Gewerbesteuererklärung.

Steuererklärung: Auch für steuerbefreite Vereine 
Pflicht

Die Finanzämter prüfen in der Regel alle drei Jahre, ob Vereine und an-

dere Organisationen (z.B. Stiftungen), die gemeinnützige, mildtätige 

oder kirchliche Zwecke verfolgen (zum Beispiel Sport- und Musikverei-

ne, Fördervereine von Schulen oder Kindertagesstätten, Naturschutz-

vereine et cetera), in der zurückliegenden Zeit mit ihren Tätigkeiten 

die Voraussetzungen für die Befreiung von der Körperschaft- und Ge-

werbesteuer erfüllt haben. Zu diesem Zweck müssen die Vereine bei 

ihrem zuständigen Finanzamt eine Steuererklärung (Vordruck „KSt 1“ 

mit der „Anlage Gem“) abgeben und Kopien ihrer Kassenberichte und 

Tätigkeits- beziehungsweise Geschäftsberichte beifügen. Hierauf weist 

das Landesamt für Steuern (LfSt) Rheinland-Pfalz hin.

Da der dreijährige Prüfungszeitraum nicht bei allen Vereinen identisch 

ist, seien von der jetzt beginnenden Überprüfung nicht sämtliche Ver-

eine betroffen. Viele würden aber eine schriftliche Aufforderung des 

Finanzamts zur Abgabe der genannten Unterlagen erhalten.

Wie üblich würden keine Steuererklärungs-Formulare mehr an die 

Vereine versandt. Die Erklärungen seien grundsätzlich elektronisch 

zu übermitteln. Hierfür sei eine Registrierung über das Online-Portal 

„Mein ELSTER“ erforderlich (www.elster.de).

Wurden im Prüfungszeitraum nur geringe Einnahmen erzielt (steuer-

pflichtige Umsätze von weniger als 17.500 Euro pro Jahr), könne eine 

vereinfachte Überprüfung der Steuerbefreiung erfolgen. Vorausset-

zung hierfür ist laut LfSt, dass der Vordruck „Anlage zur Gemeinnützig-

keitserklärung (Gem 1 – Anlage) „ vollständig ausgefüllt und zusätzlich 

zu den Vordrucken „KSt 1“ und „Anlage Gem“ sowie dem Geschäfts- 

und Tätigkeitsbericht eingereicht wird.

Der Vordruck „Gem 1 – Anlage“ stehe als ausfüllbare pdf-Datei auf 

der Internetseite des Landesamtes für Steuern (www.lfst-rlp.de) unter 

„Service > Vordrucke > Körperschaftsteuer > Gemeinnützigkeit“ zur 

Verfügung.

Kassenberichte oder sonstige Unterlagen und Belege über Einnah-

men und Ausgaben seien jedoch nicht erforderlich und müssen erst 

auf Nachfrage nachgereicht werden. Geschäfts- oder Tätigkeitsbericht 

müssten jedoch stets abgegeben werden.

Landesamt für Steuern Rheinland-Pfalz, PM vom 20.05.2019

Bundesrechnungshof: Solidaritätszuschlag abschaffen

Die Bundesregierung sollte den Solidaritätszuschlag vollständig und 

zügig abschaffen. Dies empfiehlt der Präsident des Bundesrechnungs-

hofes (BRH) Kay Scheller in seiner Funktion als Bundesbeauftragter 

für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung (BWV). „Hierfür sollte sie im 

neuen Finanzplan 2019 bis 2023 die erforderlichen Planungsreserven 

vorsehen“, so Scheller in einem Gutachten, das die rechtlichen und fi-

nanzwirtschaftlichen Aspekte des von der Regierungskoalition geplan-

ten Abbaus des Solidaritätszuschlags beleuchtet.

Nach den Plänen der Regierungskoalition sollen mittlere und untere 

Einkommen ab 2021 beim Solidaritätszuschlag entlastet werden. Im 

Übrigen soll der Zuschlag über das Ende des Finanzplanungszeitraums 

hinaus unverändert fortgeführt werden. „Diese Vorgehensweise birgt 

erhebliche Risiken – verfassungsrechtliche und finanzwirtschaftliche“, 

sagte Scheller. „Die Grundlage für den Solidaritätszuschlag fällt Ende 

2019 weg. Wie im Fall der Kernbrennstoffsteuer ist die Gefahr real, 
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dass der Bund zu milliardenschweren Steuerrückzahlungen verurteilt 

wird.“ Dies würde ein erhebliches Loch in die Finanzplanung des Bun-

des reißen, warnt Scheller.

Nach Einschätzung des BWV wäre es möglich, zumindest bis zum Ende 

des neuen Finanzplanungszeitraums im Jahr 2023 einen vollständigen 

Abbau umzusetzen – auch mit Blick auf die Vorgaben der Schuldenre-

gel. „So sähe eine realistische Haushalts- und Finanzplanung aus, die 

ausreichend Vorsorge trifft“, erläuterte Scheller.

Der BWV macht in seinem Gutachten Vorschläge, wie die Minderein-

nahmen gegenüber der aktuellen Finanzplanung kompensiert werden 

könnten. Darunter fällt eine kritische Überprüfung der Leistungen des 

Bundes für Aufgaben von Ländern und Kommunen sowie der vielfälti-

gen Steuervergünstigungen. Zur Vermeidung von Einnahmeverlusten 

könnte gegebenenfalls auch der Einkommensteuertarif umgestaltet 

werden. Soweit die Regierung die im Koalitionsvertrag angestreb-

te Spreizung der Einkommensteuerbelastung beibehalten wolle, so 

Scheller, sei der zur Finanzierung der Deutschen Einheit eingeführte 

Solidaritätszuschlag das falsche Instrument.

Zum Hintergrund führt der BRH aus, der Solidaritätszuschlag sei eine 

steuerliche Ergänzungsabgabe, deren Aufkommen allein dem Bund zu-

fließt. Er sei 1995 angesichts der damals schwierigen Haushaltslage 

zur Finanzierung des „Aufbaus Ost“ eingeführt worden. Diese Finan-

zierung laufe Ende 2019 aus; eine weitere Sonderfinanzierung der neu-

en Länder durch den Bund sei nicht vorgesehen. Zudem habe sich die 

Haushaltslage des Bundes seit 1995 deutlich verbessert. Somit entfalle 

eine verfassungsrechtlich tragfähige Begründung für den Solidaritäts-

zuschlag. Ergänzungsabgaben sollten auch nur einen temporären be-

sonderen Finanzbedarf decken.

Bundesrechnungshof, PM vom 04.06.2019

Zuständigkeitswechsel bei Abrechnungsbescheiden: 
BFH ändert Rechtsprechung

Geht die örtliche Zuständigkeit für die Besteuerung wie etwa bei ei-

nem Wohnsitzwechsel oder einer Betriebsverlegung von einer Finanz-

behörde auf eine andere Finanzbehörde über, ist dies auch beim Erlass 

eines Abrechnungsbescheids zu beachten. Dies hat der Bundesfinanz-

hof (BFH) im Zusammenhang mit Säumniszuschlägen wegen festge-

setzter und nicht rechtzeitig gezahlter Einkommensteuer entschieden. 

Er hat damit seine bisherige Rechtsprechung aufgegeben, nach der für 

den Erlass eines Abrechnungsbescheids auch nach einem Wechsel der 

(örtlichen) Zuständigkeit diejenige Finanzbehörde zuständig bleiben 

sollte, die den Anspruch aus dem Steuerschuldverhältnis, um dessen 

Verwirklichung gestritten wird, festgesetzt hat (so noch Urteil vom 

12.07.2011, VII R 69/10). Die Finanzverwaltung war dem nicht gefolgt.

Nach nunmehr geänderter BFH-Rechtsprechung gilt der so genann-

te Grundsatz der Gesamtzuständigkeit auch in Bezug auf die örtliche 

Zuständigkeit für Steuern vom Einkommen und vom Vermögen natür-

licher Personen (§ 19 der Abgabenordnung –AO). Das jeweils zustän-

dige Finanzamt sei nicht nur für die eigentliche Besteuerung (§§ 134 

ff. AO), sondern darüber hinaus auch für die Erhebung (§§ 218 ff. AO) 

und Vollstreckung (§§ 249 ff. AO) der betreffenden Steuern und gege-

benenfalls auch für die Entscheidung über einen Einspruch (§ 367 Abs. 

1 Satz 2 AO) zuständig – und zwar auch dann, wenn sich der Streit auf 

Jahre bezieht, die vor dem Zuständigkeitswechsel liegen.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 19.03.2019, VII R 27/17

Rentenversicherung: Anspruch gegen Bank auf Rück-
überweisung nach Tod des Empfängers überzahlter 
Renten erlischt nicht durch Konto-Auflösung

Der Anspruch eines Trägers der gesetzlichen Rentenversicherung gegen 

eine Bank auf Rücküberweisung von nach dem Tod eines Versicherten 

überzahlten Renten erlischt nicht durch die Auflösung des Kontos des 

Rentenempfängers. Dies stellt der Große Senat des Bundessozialge-

richts (BSG) klar.

Ausgangspunkt des Verfahrens war ein Vorlagebeschluss des 5. Senats 

des BSG vom 17.8.2017 (B 5 R 26/14 R). Dieser beabsichtigte, von ei-

nem Urteil des 13. Senats vom 24.2.2016 (B 13 R 22/15 R) abzuwei-

chen. Während der 5. Senat die Auffassung vertrat, die Rücküberwei-

sung von zu Unrecht erbrachten Rentenleistungen könne nur erfolgen, 

wenn das Rentenzahlkonto noch vorhanden sei, hatte der 13. Senat 

in seinem Urteil die Ansicht vertreten, die Auflösung des Kontos führe 

nicht zum Untergang des Rücküberweisungsanspruchs.

Der Große Senat hat die Vorlagefrage unter Verweis auf Wortlaut, 

Entstehungsgeschichte sowie Sinn und Zweck der maßgeblichen Re-
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gelung (§ 118 Absatz 3 Sozialgesetzbuch VI – SGB VI) im Sinne des 13. 

Senats beantwortet. Die Verpflichtung eines Geldinstituts, Geldleis-

tungen zurückzuzahlen, die auf ein Konto eines Empfängers bei ihm 

überwiesen wurden, setzt danach nicht zwingend den Fortbestand des 

Empfängerkontos beim Geldinstitut voraus. Der Gesetzgeber habe bei 

Schaffung des § 118 Absatz 3 SGB VI Fallgestaltungen, in denen das 

Geldinstitut Kenntnis vom Tod des Rentenempfängers hat, nicht nur 

dem Risikobereich der Rentenversicherungsträger zuweisen wollen, 

sondern unter anderem auch jenem des kontoführenden Geldinstituts, 

so der Große Senat.

Bundessozialgericht, Entscheidung vom 20.02.2019, GS 1/18

E-Autos: Kaufprämie wird bis Ende 2020 verlängert

Die Kaufprämie für Elektroautos (so genannter Umweltbonus) wird 

bis Ende 2020 verlängert. Dies hat das Bundeswirtschaftsministeri-

um entschieden. Die Prämie habe sich in der Praxis bewährt, erläutert 

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Die Zahl der Anträge 

steige stetig – „zwar langsamer, als wir das erhofft hatten, aber umso 

wichtiger ist es, Kontinuität bei der Förderung zu gewährleisten“.

Die Nachfrage hänge am Angebot. Die Anzahl der E-Modelle, die im 

Markt verfügbar seien, wachse, aber hier sei die Industrie gefragt, noch 

bessere Angebote zu machen. Gleichzeitig müsse die Ladeinfrastruktur 

kontinuierlich weiter ausgebaut werden, um der Elektromobilität in 

Deutschland auf breiter Front zum Durchbruch zu verhelfen, so Alt-

maier. Elektroautos stünden nicht nur im Zentrum einer nachhaltigen 

Mobilität. International erfolgreiche E-Autos seien auch entscheidend 

für den zukünftigen Erfolg der deutschen Autoindustrie und damit für 

Arbeitsplätze in Deutschland.

Die Kaufprämie wird laut Bundeswirtschaftsministerium in ihrer be-

stehenden Form, also mit identischen Fördersätzen, bis Ende Dezem-

ber 2020 fortgeführt. Die hierfür notwendige Förderrichtlinie des Bun-

deswirtschaftsministeriums werde am 05.06.2019 im Bundesanzeiger 

veröffentlicht und gelte dann unmittelbar nach Auslaufen der bishe-

rigen Förderrichtlinie ab 01.07.2019. Die Kaufprämie, die beim Kauf 

eines neuen Elektroautos gewährt wird, könne auch weiterhin beim 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontolle beantragt werden.

Die Kaufprämie wird nach Angaben des Wirtschaftsministeriums wie 

bislang in Höhe von 4.000 Euro für rein elektrisch angetriebene Fahr-

zeuge und in Höhe von 3.000 Euro für Plug-In Hybride jeweils zur 

Hälfte von der Bundesregierung und von der Industrie finanziert. Das 

zu fördernde Elektroauto müsse einen Netto-Listenpreis für das Basis-

modell von unter 60.000 Euro aufweisen. Die Förderung erfolge bis 

zur vollständigen Auszahlung der hierfür vorgesehenen Bundesmittel 

in Höhe von 600 Millionen Euro, längstens jedoch bis zum 31.12.2020. 

Antragsberechtigt seien Privatpersonen, Unternehmen, Stiftungen, 

Körperschaften, Kommunale Betriebe und Vereine, auf die Neufahr-

zeuge zugelassen werden.

Neu ist laut Ministerium ein Förderbaustein für den Einbau eines akus-

tischen Warnsystems für blinde und sehbehinderte Menschen. Die Er-

gänzung erfolge, da Elektrofahrzeuge bei geringen Geschwindigkeiten 

sehr leise und akustisch kaum wahrnehmbar sind. Die Fördersumme 

hier betrage pauschal 100 Euro.

Bundeswirtschaftsministerium, PM vom 31.05.2019

Mitteilung der Zentralen Zulagenstelle für Alters-
vermögen zu fehlender Zulageberechtigung ist kein 
Grundlagenbescheid

Das Finanzamt ist nicht an Mitteilungen der Zentralen Zulagenstelle 

für Altersvermögen (ZfA) gebunden. Es habe selbstständig zu prüfen, 

ob die Voraussetzungen für den Abzug von Beiträgen zu einem so ge-

nannten Riestervertrag als Sonderausgaben erfüllt sind, stellt das Fi-

nanzgericht (FG) Düsseldorf klar.  

Die Kläger sind zusammenveranlagte Eheleute. In den Streitjahren 

2010 und 2011 war die Klägerin unmittelbar und der Kläger mittelbar 

zulageberechtigt. Das beklagte Finanzamt berücksichtigte die Riester-

beiträge beider Ehegatten zunächst erklärungsgemäß als Sonderaus-

gaben der Klägerin. 

Nach Bestandskraft der Steuerbescheide erhielt das Finanzamt Mit-

teilungen der ZfA, wonach der Kläger nicht zu den zulageberechtigten 

Personen gehöre. Daraufhin ergingen geänderte Steuerbescheide, in 

denen die Beiträge des Klägers nicht mehr als Sonderausgaben seiner 

Ehefrau berücksichtigt wurden. 

Dagegen wehrten sich die Kläger erfolgreich. Mit seinem Urteil hat das 

FG die Änderungsbescheide aufgehoben. Eine Änderung der bestands-
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kräftigen Steuerbescheide sei nicht allein aufgrund der Mitteilung der 

ZfA zulässig. Das Finanzamt sei an eine Mitteilung der ZfA nicht ge-

bunden. Die Mitteilung sei ein verwaltungsinterner Vorgang, der – wie 

eine Kontrollmitteilung – das Finanzamt im Zweifelsfall verpflichte, 

deren Richtigkeit zu prüfen. Im Streitfall sei der Kläger – entgegen der 

Mitteilung der ZfA – mittelbar zulageberechtigt und der Sonderausga-

benabzug daher zu gewähren. 

Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. Die vom FG zugelassene Revi-

sion wurde eingelegt und ist unter dem Aktenzeichen X R 16/19 beim 

Bundesfinanzhof anhängig. 

Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 21.03.2019, 11 K 311/16 E, nicht 

rechtskräftig

Ungeplanter Ausfall der Druck- und Versandzentren 
der Finanzverwaltungen: Rheinland-Pfalz und Baden-
Württemberg wollen sich gegenseitig unterstützen

Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wollen sich gegenseitig un-

terstützen, wenn es im Druck- und Versandzentrum der Finanzverwal-

tung eines der beiden Bundesländer zu unvorhersehbaren Ausfällen 

kommt. Dann soll gegebenenfalls das jeweils andere Zentrum ein-

springen. Dies teilt das baden-württembergische Finanzministerium 

mit.

Hintergrund: Im Druck- und Versandzentrum der baden-württember-

gischen Finanzverwaltung in Karlsruhe werden jährlich rund 27 Milli-

onen Sendungen produziert und verschickt. Vom Zentrum in Koblenz 

gehen pro Jahr mehr als elf Millionen Schreiben der rheinland-pfälzi-

schen Finanzverwaltung in den Versand.

Ungeplante Ausfälle können laut Finanzministerium Baden-Württem-

berg zum Beispiel zu Verzögerungen für die Steuerbürger führen. Dies 

solle die Kooperationsvereinbarung verhindern, die am 31.05.2019 ge-

troffen wurde.

Das Druck- und Versandzentrum sei von zentraler Bedeutung für die 

Finanzverwaltung, erläutert Stephan Weinberg, Staatssekretär im Fi-

nanzministerium von Rheinland-Pfalz. Die Versendung von Schreiben 

sei oft mit Fristen und Terminen verbunden. Aus diesem Grund müss-

ten Druck und Versand permanent sichergestellt werden. Ein zweites 

Druck- und Versandzentrum für ungeplante Ausfälle aufzubauen, wäre 

ein sehr hoher Aufwand und mit erheblichen Kosten verbunden. „Wir 

gehen stattdessen den fortschrittlichen Weg einer länderübergreifen-

den Verwaltungskooperation mit Baden-Württemberg“, so Weinberg.

Vorausgegangen waren laut baden-württembergischem Finanzminis-

terium umfangreiche Tests. Es sei geprobt worden, wie die gegensei-

tige Übernahme der Leistungen kurzfristig und technisch zu gewähr-

leisten ist. Durch die Durchführung regelmäßiger Notfalltests würden 

auch für die Zukunft die Leistungen sichergestellt.

In Rheinland-Pfalz sei die dem in Koblenz ansässigen Landesamt für 

Steuern untergliederte Zentrale Datenverarbeitung der Finanzver-

waltung für die Umsetzung der Kooperationsleistungen zuständig. In 

Baden-Württemberg werde diese Aufgabe vom Landeszentrum für 

Datenverarbeitung, das der Oberfinanzdirektion Karlsruhe zugeordnet 

ist, wahrgenommen.

Finanzministerium Baden-Württemberg, PM vom 31.05.2019

Steuerverwaltung Baden-Württemberg setzt  
Erklärvideos und Chatbot ein

Die Steuerverwaltung Baden-Württemberg hat neuerdings Erklärvi-

deos im Einsatz. Darin werde jeweils in rund zwei Minuten dargestellt, 

was in bestimmten Situationen steuerlich zu tun ist oder welche Mög-

lichkeiten das Steuerrecht bietet, so die Oberfinanzdirektion (OFD) 

Karlsruhe.

Anfang Dezember 2018 sei das erste Video zu den steuerlichen Vor-

auszahlungen erschienen, Mitte Februar 2019 seien zwei weitere Vi-

deos zur Steuerklassenwahl nach Eheschließung beziehungsweise Ver-

partnerung sowie zum Steuerklassenwechsel im Trennungsfall gefolgt, 

so die OFD. Zwei weitere Videos beträfen die Themen „Einspruch und 

Aussetzung der Vollziehung“ sowie „Wann muss ein Rentner eine Steu-

ererklärung abgeben?“. Weitere Erklärvideos zu wichtigen steuerlichen 

Themen für Bürger seien bereits in Planung.

Darüber hinaus hat die OFD eigenen Angaben zufolge einen Steuer-

chatbot im Einsatz, der Bürgern rund um die Uhr allgemeine Fragen zu 

ihrer Steuererklärung beantwortet. Die Erklärvideos und der Steuer-

chatbot sind unter https://ofd-karlsruhe.fv-bwl.de/pb/,Lde/Startseite 

zu finden.

Oberfinanzdirektion Karlsruhe, PM vom 26.04.2019
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Freiberufler

Honorarärzte im Krankenhaus: Sind regelmäßig  
sozialversicherungspflichtig

Ärzte, die als Honorarärzte in einem Krankenhaus tätig sind, sind in 

dieser Tätigkeit regelmäßig nicht als Selbstständige anzusehen, son-

dern unterliegen als Beschäftigte des Krankenhauses der Sozialversi-

cherungspflicht. Dies hat das Bundessozialgericht (BSG) entschieden 

(B 12 R 11/18 R als Leitfall).

Bei einer Tätigkeit als Arzt sei eine sozialversicherungspflichtige Be-

schäftigung nicht von vornherein wegen der besonderen Qualität der 

ärztlichen Heilkunde als Dienst „höherer Art“ ausgeschlossen, führt 

das BSG aus. Entscheidend sei, ob die Betroffenen weisungsgebunden 

beziehungsweise in eine Arbeitsorganisation eingegliedert sind. Letz-

teres sei bei Ärzten in einem Krankenhaus regelmäßig gegeben, weil 

dort ein hoher Grad der Organisation herrscht, auf die die Betroffenen 

keinen eigenen, unternehmerischen Einfluss haben. So seien Anästhe-

sisten – wie die Ärztin im Leitfall – bei einer Operation in der Regel Teil 

eines Teams, das arbeitsteilig unter der Leitung eines Verantwortlichen 

zusammenarbeiten muss. Auch die Tätigkeit als Stationsarzt setze re-

gelmäßig voraus, dass sich die Betroffenen in die vorgegebenen Struk-

turen und Abläufe einfügen.

Im Leitfall war die Ärztin wiederholt im Tag- und Bereitschaftsdienst 

und überwiegend im OP tätig. Hinzu komme, dass Honorarärzte ganz 

überwiegend personelle und sachliche Ressourcen des Krankenhauses 

bei ihrer Tätigkeit nutzen. So sei die Ärztin hier nicht anders als beim 

Krankenhaus angestellte Ärzte vollständig eingegliedert in den Be-

triebsablauf gewesen. Unternehmerische Entscheidungsspielräume 

seien bei einer Tätigkeit als Honorararzt im Krankenhaus regelmäßig 

nicht gegeben. Die Honorarhöhe sei nur eines von vielen in der Ge-

samtwürdigung zu berücksichtigenden Indizien und vorliegend nicht 

ausschlaggebend.

Ein etwaiger Fachkräftemangel im Gesundheitswesen hat laut BSG 

keinen Einfluss auf die rechtliche Beurteilung des Vorliegens von Ver-

sicherungspflicht. Sozialrechtliche Regelungen zur Versicherungs- und 

Beitragspflicht könnten nicht außer Kraft gesetzt werden, um eine 

Steigerung der Attraktivität des Berufs durch eine von Sozialversiche-

rungsbeiträgen „entlastete“ und deshalb höhere Entlohnung zu er-

möglichen.

Bundessozialgericht, Entscheidung vom 04.06.2019, B 12 R 11/18 R

Arzt: Tätigkeit in Netzwerk für ambulante  
Palliativversorgung als selbstständig einzustufen

Das Landessozialgericht (LSG) Bayern hat die Tätigkeit eines Arztes in 

einem Netzwerk für ambulante Palliativversorgung als selbstständig 

und nicht als abhängige Beschäftigung eingestuft. Es betont aber, dass 

die Unterscheidung letztlich von der Einzelfallgestaltung abhänge. In 

so genannten Statusfeststellungsverfahren sei zu klären, ob eine Versi-

cherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung und Arbeitslo-

senversicherung besteht.

Die Klägerin erbringt als gGmbH Leistungen der spezialisierten am-

bulanten Palliativversorgung und rechnet ihre Leistungen entspre-

chend mit den Krankenkassen ab. Zur Erfüllung dieses Versorgungs-

auftrags beschäftigt sie mehrere in Vollzeit angestellte Ärzte sowie 

Verwaltungspersonal. Außerdem hat sie über Kooperationsverträge 

ein Netzwerk mit Hausärzten aufgebaut, um Versorgungsleistungen 

flächendeckend erbringen zu können. Der ebenfalls klagende Arzt, ein 

niedergelassener Hausarzt mit eigener Praxis, ist berechtigt, die Zu-

satzbezeichnung „Palliativmediziner“ zu führen. Er wurde für die Kläge-

rin aufgrund eines „Kooperations-Honorarvertrags“, wonach der Arzt 

seine Leistungen als Selbstständiger erbringen sollte, gegen Stunden-

lohn tätig.

Der beklagte Rentenversicherungsträger stufte die Tätigkeit des Arztes 

im Statusfeststellungsverfahren als abhängige Beschäftigung ein. Bei 

seiner Tätigkeit sei der Arzt in den Betrieb der gGmbH eingebunden 

und könne nicht frei von Weisungen agieren. Auch seine Vergütung er-

halte er nicht direkt von der Krankenkasse, sondern wie ein abhängig 

Beschäftigter von der gGmbH mittels Stundenlohns.

Das Sozialgericht (SG) Augsburg hat die Bescheide des Rentenversi-

cherungsträgers aufgehoben. Der klagende Arzt sei weder in den Be-

trieb der gGmbH eingebunden noch unterliege er bei seiner Tätigkeit 

Weisungen. Ein unternehmerisches Risiko des Arztes ergebe sich da-
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raus, dass dieser die teure Fortbildung zum Palliativmediziner selbst 

bezahlt habe.

Das LSG hat die Entscheidung des SG bestätigt. Tätigkeiten, wie sie der 

Arzt für die gGmbH auf Honorarbasis ausübe, könnten sowohl in ab-

hängiger Beschäftigung als auch in selbstständiger Tätigkeit erbracht 

werden. Maßgebend für die Beurteilung sei die konkrete Ausgestal-

tung der Tätigkeit, insbesondere die vertraglichen Grundlagen und die 

tatsächliche Erbringung der Leistungen. Bei Abwägung der entschei-

dungsrelevanten Umstände habe das SG die Tätigkeit zu Recht als 

selbstständige Tätigkeit eingeordnet. Die einzelnen Regelungen des 

Kooperationsvertrages sprächen hier im konkreten Einzelfall für eine 

selbstständige Tätigkeit des Arztes, ebenso wie die von Weisungen frei 

gestaltete Versorgung der Patienten durch den Arzt.

Landessozialgericht Bayern, Urteil vom 11.04.2019, L 7 R 5050/17

Arztpraxis gewerblich bei Weitergabe von Präparaten 
zur Heimselbstbehandlung

Der Schrecken aller Freiberufler ist die gewerbliche Infizierung, weil es 

damit zur Gewerbesteuerpflicht kommt. Damit ist die Ansteckung der 

gesamten freiberuflichen Tätigkeit durch eine gewerbliche Nebentä-

tigkeit gemeint. Letztere färbt somit auf den freien Beruf ab, sodass 

dieser insgesamt gewerblich wird. Bei Personengesellschaften (z.B. 

GbR, PartnerschaftsG) genügt es für die Abfärbung, wenn die gewerbli-

che Nebentätigkeit bestimmte Geringfügigkeitsgrenzen überschreitet.

Bei ärztlichen Gemeinschaftspraxen kommt es bei einer integrierten 

Versorgung (§§ 140a ff. SGB V) regelmäßig zu einer gewerblichen 

Infizierung. Bei dieser Versorgung zahlt die Krankenkasse dem Arzt 

nämlich eine Fallpauschale, die sowohl die medizinische Betreuung 

als auch die Abgabe von Arzneien und Hilfsmitteln an die Patienten 

abdeckt. Und genau diese Abgabe gilt als gewerbliche Nebentätigkeit.

Das musste auch eine Gemeinschaftspraxis aus mehreren Fachärzten 

in der Rechtsform einer Partnerschaftsgesellschaft erfahren, die vor-

nehmlich Kassenpatienten im Rahmen einer integrierten Versorgung 

behandelte. Elementare Aufgabe der Praxis war nach dem Behand-

lungsvertrag die Versorgung ihrer Hämophilie-Patienten (Bluter) mit 

Blutpräparaten für die ärztlich kontrollierte Selbstbehandlung zu Hau-

se. Die Patienten wurden daher in der Praxis geschult, sich die Injekti-

onen zu Hause selbst zu setzen. Nach Abschluss der Schulung wurden 

den Patienten Blutprodukte für die nächsten drei Monate für die häus-

lichen Spritzen mitgegeben.

Da die Abgabe der Blutpräparate an die Patienten als Verkauf eine 

gewerbliche Tätigkeit ist, wurde wegen Überschreitung der Gering-

fügigkeitsgrenzen die gesamte Tätigkeit der Gemeinschaftspraxis als 

gewerblich eingestuft (FG Düsseldorf vom 1.2.2019, 3 K 3295/15 F, G, 

EFG 2019 S. 607). Zwar ist es als Ausnahme von der Apothekenpflicht 

Pharmaunternehmen erlaubt, Blutprodukte auch an Ärzte abzugeben, 

damit diese sie an ihre Patienten weiterverkaufen (§ 47 Abs. 1 Nr. 2 

Bstb a Arzneimittelgesetz). Nach Auffassung des Finanzgerichts kann 

daraus aber nicht geschlossen werden, dass der Weiterverkauf für die 

Ärzte eine freiberufliche Tätigkeit darstellt. Das Finanzgericht hat die 

Revision gegen sein Urteil nicht zugelassen. Ob die Arztpraxis Nicht-

zulassungsbeschwerde beim BFH einlegen wird, muss man abwarten.

Steuerlich günstiger wäre es gewesen, die Praxis hätte ihre Bluter-Pati-

enten zur Apotheke geschickt, um die Präparate dort selbst zu kaufen. 

Denn die Heilbehandlung der Patienten wäre auch ohne die Abgabe 

der Medikamente durch die Ärzte möglich gewesen. Heilbehandlung 

und Verkauf waren somit nicht untrennbar miteinander verbunden 

(wie etwa der Verkauf eines während der Heilbehandlung eingesetzten 

Implantats), was Voraussetzung für die Freiberuflichkeit der gesamten 

Tätigkeit ist. Somit bleibt Arztpraxen in solchen Fällen nur die Grün-

dung einer eigenen Gesellschaft, die dann den Verkauf übernimmt. 

Damit sind Heilbehandlung und der Produkthandel voneinander ge-

trennt, sodass keine Abfärbung mehr eintreten kann.

Journalismusförderung: Nordrhein-Westfalen für 
steuerliche Begünstigung

Vereine und Stiftungen, die den Journalismus fördern, sollen künftig 

als gemeinnützig anerkannt und damit steuerbegünstigt werden. Dies 

schlägt Nordrhein-Westfalen mit einer Bundesratsinitiative vor.

Der Gesetzesantrag sieht vor, den Katalog der gemeinnützigen Zwecke 

in der Abgabenordnung um die „Förderung des Journalismus“ zu erwei-

tern. Folge wäre eine Steuerbegünstigung sowohl der Körperschaft als 

auch der Spenden an sie.
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Voraussetzung: Der Verein oder die Stiftung handelt nicht-kommerzi-

ell und unterliegt der Selbstregulierung durch den Pressekodex und der 

Beschwerdeordnung des Deutschen Presserats.

Zur Begründung verweist Nordrhein-Westfalen auf die vielfältigen 

Herausforderungen, die Medien in Zeiten der Digitalisierung zu bewäl-

tigen haben. Erfahrungen im angelsächsischen Raum mit stiftungs- 

und spendenfinanziertem Journalismus zeigten, dass journalistische 

Initiativen ohne Gewinnstreben signifikante Beiträge zur Stärkung der 

Medienvielfalt leisten könnten – gerade im Lokalbereich oder bei in-

vestigativen Recherchen.

Der Gesetzesantrag wurde vom Plenum in die Fachausschüsse verwie-

sen. Sobald diese ihre Beratungen abgeschlossen haben, kommt die 

Vorlage wieder auf die Tagesordnung des Bundesrates. Er entscheidet 

dann, ob er den Gesetzentwurf in den Deutschen Bundestag einbrin-

gen will.

Bundesrat, PM vom 07.06.2019

Arzneimittelautomat: Verbot bestätigt

Das Verwaltungsgericht (VG) Karlsruhe hat ein behördliches Verbot, 

apothekenpflichtige Arzneimittel mittels eines Automaten in den Ver-

kehr zu bringen, bestätigt.

Die Klägerin, eine niederländische Versandapotheke, bot seit dem 

19.04.2017 in der Gemeinde Hüffenhardt eine „pharmazeutische Vi-

deoberatung mit angegliederter Arzneimittelabgabe“ an. Dazu wurde 

der Kunde in den Räumen einer ehemaligen Apotheke in Hüffenhardt 

über ein Videoterminal mit einem in den Niederlanden befindlichen 

Apotheker beziehungsweise Pharmazeutisch-Technischen-Assistenten 

verbunden. Dieser entschied dann unter anderem nach Kontrolle des 

eingescannten ärztlichen Rezepts über die Ausgabe des von dem Kun-

den gewünschten Medikaments durch den mit einem Medikamenten-

lager verbundenen Arzneimittelautomaten.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe untersagte der Klägerin die wei-

tere Abgabe apothekenpflichtiger Arzneimittel sowie mit sofortiger 

Wirkung die weitere Abgabe verschreibungspflichtiger Arzneimittel 

mittels des Automaten. Zur Begründung führte das Regierungspräsi-

dium aus, die Klägerin verstoße gegen das Arzneimittelgesetz, da sie 

apothekenpflichtige Arzneimittel außerhalb einer Apotheke und nicht 

im Rahmen ihres Versandhandels in den Verkehr bringe.

Gegen diesen Bescheid hat die Klägerin geklagt. In der Begründung 

ihrer Klage vertrat sie insbesondere den Standpunkt, bei der Abgabe 

der Medikamente mittels Videochat handele es sich um eine Art des 

Versandhandels. Ihr Handeln sei deswegen von ihrer niederländischen 

Versandhandelserlaubnis gedeckt. Außerdem verstoße das behördli-

che Verbot gegen Europarecht.

Das VG ist dieser Argumentation nicht gefolgt und hat die Klage ab-

gewiesen. Die Entscheidungsgründe liegen noch nicht vor. Die Betei-

ligten können die Zulassung der Berufung gegen das Urteil des VG 

beantragen.

Verwaltungsgericht Karlsruhe, Urteil vom 04.04.2019, 3 K 5393/17, 

nicht rechtskräftig

Steuerliche Behandlung eines Konkurrenten:  
Voraussetzungen eines Auskunftsanspruchs

Ein Steuerpflichtiger hat einen verfassungsunmittelbaren Auskunfts-

anspruch hinsichtlich der Besteuerung eines Konkurrenten unbescha-

det des Steuergeheimnisses dann, wenn er substantiiert und glaubhaft 

darlegt, durch eine aufgrund von Tatsachen zu vermutende oder zu-

mindest nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit auszuschließende 

unzutreffende Besteuerung eines Konkurrenten konkret feststellbare, 

durch Tatsachen belegte Wettbewerbsnachteile zu erleiden und gegen 

die Steuerbehörde mit Aussicht auf Erfolg ein subjektives öffentliches 

Recht auf steuerlichen Drittschutz geltend machen zu können. Hierauf 

weist das Finanzgericht (FG) Hessen hin. Kommt ernstlich in Betracht, 

dass ein Unternehmen durch die rechtswidrige Besteuerung der kon-

kurrierenden Leistungen eines gemeinnützigen Vereins mit einem er-

mäßigten Umsatzsteuersatz Wettbewerbsnachteile von erheblichem 

Gewicht erleidet, könne es unbeschadet des Steuergeheimnisses vom 

Finanzamt Auskunft über den für den Konkurrenten angewandten 

Steuersatz verlangen.

Wird ein Steuerpflichtiger rechtswidrig nicht oder zu niedrig besteu-

ert, würden dadurch in der Regel Rechte eines an dem betreffenden 

Steuerschuldverhältnis nicht beteiligten Dritten nicht verletzt. Anders 
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sei es nur, wenn die Nichtbesteuerung oder zu niedrige Besteuerung 

gegen eine Norm verstößt, die nicht ausschließlich im Interesse der 

Allgemeinheit, insbesondere im öffentlichen Interesse an der ge-

setzmäßigen Steuererhebung und Sicherung des Steueraufkommens 

erlassen wurde, sondern zumindest auch dem Schutz der Interessen 

einzelner an dem betreffenden Steuerschuldverhältnis nicht beteilig-

ter Dritter zu dienen bestimmt ist. Danach genüge nicht die Verletzung 

von Normen, bei denen der Dritte nur infolge einer Reflexwirkung der 

Normanwendung begünstigt wird.

Die Auskunftserteilung setzt laut FG nicht die Feststellung voraus, 

dass dem Auskunftsantragsteller die von ihm behaupteten Rechte, 

die er auf der Grundlage der ihm erteilten Auskunft verfolgen möch-

te, tatsächlich zustehen. Für das Eingreifen von § 30 Absatz 4 Nr. 1 

Abgabenordnung (AO) in Verbindung mit Absatz 2 Nr. 1a AO genüge, 

dass die Auskunft der Durchführung eines Verfahrens in Steuersachen 

dient, also geeignet ist, dort im Rahmen einer rechtlichen Argumen-

tation mit einer gewissen Aussicht auf Erfolg sinnvoll verwendet zu 

werden. Voraussetzung für die Auskunftserteilung sei danach nicht, 

dass der gegenüber dem Konkurrenten ergangene Bescheid den Aus-

kunftssuchenden in seinen Rechten verletzt. Er habe Anspruch auf die 

von ihm begehrte Auskunft vielmehr schon dann, wenn die Erhebung 

einer erfolgversprechenden Klage gegen diesen Bescheid in rechtlicher 

und tatsächlicher Hinsicht nicht deshalb von vornherein ausgeschlos-

sen erscheint, weil klar und eindeutig ist, dass Rechte des Klägers durch 

die steuerliche Behandlung der Umsätze des Konkurrenten nicht ver-

letzt sind.

Finanzgericht Hessen, Urteil vom 11.12.2018, 4 K 977/16

Arzneimittel zur Raucherentwöhnung: Versicherte 
haben gegen Krankenkasse keinen Anspruch darauf

Versicherte der gesetzlichen Krankenversicherung haben keinen An-

spruch auf Versorgung mit Arzneimitteln zur Raucherentwöhnung. 

Das hat das Bundessozialgericht (BSG) in dem Revisionsverfahren ei-

ner Versicherten entschieden.

Die bei der beklagten Krankenkasse versicherte Klägerin, die unter an-

derem an einer chronisch obstruktiven Lungenwegserkrankung leidet, 

ist damit auch in letzter Instanz mit ihrer Klage auf Versorgung mit 

dem Arzneimittel „Nicotinell“ ohne Erfolg geblieben.

Arzneimittel zur Raucherentwöhnung seien verfassungskonform kraft 

Gesetzes aus dem Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversiche-

rung ausgeschlossen, so das BSG. Das Behandlungsziel könne nach 

Einschätzung des Gesetzgebers auch durch nicht medikamentöse 

Maßnahmen erreicht werden.

Unzulässig sei die weitere Klage auf eine von der beantragten abwei-

chende ärztliche Therapie zur Raucherentwöhnung mangels Verwal-

tungsverfahrens, ebenso die Klage auf eine höhere ärztliche Vergü-

tung. Hierauf habe die Klägerin keine eigenen Rechte. Die Klage auf 

Zahlung der Kosten für die bewilligte Therapie sei unbegründet. Das 

Landessozialgericht habe nicht festgestellt, dass die Klägerin die bewil-

ligte Therapie erhalten hat.

Bundessozialgericht, Entscheidung vom 28.05.2019, B 1 KR 25/18 R

Verwaltungsrecht: „Behördlich“ Geld einziehen darf 
die Kirche – Auskunft geben muss sie nicht

Eine Journalistin kann nicht gegen ein Erzbistum (hier Köln) durchset-

zen, dass sie Auskunft über die Verwendung von Kirchensteuermitteln 

erhält. 

Die Presse könne keine Auskunft darüber verlangen, ob, in welcher 

Form und in welcher Höhe das Bistum Kirchensteuermittel investiert 

hat, entschied das Verwaltungsgericht Köln. Das Landespressegesetz 

gebe einen solchen Anspruch nicht her, weil das Auskunftsrecht nur 

gegenüber Behörden gelte, so die Richter. Die Verwendung der Kir-

chensteuer hingegen falle unter das Grundrecht der Religionsfreiheit 

und dem verfassungsrechtlich gewährleisteten religiösen Selbstbe-

stimmungsrecht der Kirche. Sie gehöre damit zum geschützten Bereich 

innerkirchlichen Handelns. 

VwG Köln, 6 K 1988/17 vom 13.06.2019Subhead


